
Vertragsbestimmungen

Tanz Theater Kloten Industriestrasse 30 I 8392 Kloten I studio@tanztheater-kloten.ch 

PROJEKTBESCHREIBUNG
_____________________________________________________________________________
Das TanzTheater Kloten wird auf Projektbasis geführt. Kursteilnehmende melden sich jeweils bis 15. April 
des laufenden Jahres für das Projekt im darauffolgenden Jahr an. Sobald die Zahlungen am 30. April (ab 1. 
Rate) eingegangen sind, ist die Anmeldung definitiv.
Die Lektionen finden gemäss des provisorischen Stundenplans, siehe Homepage, statt. Änderungen des 
Stundenplanes vorbehalten. Der definitive Stundenplan wird Ende Juni auf der Homepage bekannt ge-
geben.
Das Projekt besteht aus Tanzenden, Solisten und Statisten. Solisten haben besondere Aufgaben und müs-
sen mit Mehraufwand an Zeit rechnen.
Das Projekt beinhaltet V orbereitunsg-Lektionen im Studio, General- und Hauptprobe und ein Wochenen-
de Aufführungen im Konferenzzentrum Schluefweg Kloten.

ANMELDUNG
________________________________________________________________
Anmeldungen sind bis jeweils 15. April des laufenden Jahres via Formular auf der Homepage www.tanz-
theater-kloten.ch einzureichen. Plätze sind limitiert. Es besteht eine Warteliste auf Anfrage. Die Anmeldung 
ist definitiv gültig nach Bezahlung der Teilnahmegebühr. Diese kann in einer Gesamtrate oder in 2 oder 3 
Teilzahlungen beglichen werden.
Die Anmeldung ist offen für 2.5 Jährige bis Oberstufe.
Solisten Anmeldungen müssen ein Casting absolvieren. Die definitive Einteilung wird bis 30. Juni via 
Homepage kommuniziert.
Die Spezial-Tanzgruppe im Förderprogramm ist von der projektbasierten Anmeldung ausgeschlossen. Sie 
trainieren das ganze Jahr, ausser in den 13 Wochen Schulferien (Ferienplan Kloten).

KÜNDIGUNG
________________________________________________________________
Der Vertrag kann nicht gekündigt werden. Bei nicht besuchen des Kurses, wird der Kursbetrag nicht rück-
erstattet. Bei längerer Krankheit/Unfall ist ein ärztliches Zeugnis erforderlich.

ABSENZEN
________________________________________________________________
Absenzen können nicht nachgeholt oder rückvergütet werden. Bei zu häufiger Abwesenheit, entscheidet 
die Lehrer-Kommission, ob die Teilnehmenden in eine kleinere- oder Statisten Rolle versetzt werden.

Folgende Vertragsbestimmung gelten zwischen den Lehrerpersonen der Schule TanzTheater Kloten und 
den Kursteilnehmenden, bzw. deren Eltern.
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RECHNUNGSTELLUNG
_____________________________________________________________________________
Die Produktion beginnt im September des laufenden Jahres und endet mit dem Aufführungs- Wochenen-
de im April im darauf folgenden Jahr. Der Gesamtbetrag, respektive bei Ratenzahlung, die 1. Rate, muss bis 
30.April nach Anmeldeschluss auf dem Konto des Tanztheaters sein. Die folgenden Raten müssen jeweils 
am 30. Juni respektive am 30. August auf dem Konto einbezahlt sein.
Bei Nicht-Einhaltung der Zahlungsfristen werden Mahngebühren erhoben. Hier der Mahngebühren Kata-
log:
1. Mahnung 25.- Mahngebühren
2. Mahnung 50.- Mahngebühren
3. Mahnung 75.- Mahngebühren danach wird betrieben.

PREISE
________________________________________________________________

Folgende Vertragsbestimmung gelten zwischen den Lehrerpersonen der Schule TanzTheater Kloten und 
den Kursteilnehmenden, bzw. deren Eltern.

Ab 2,5 Jahre (45Min.)

Ab Kindergarten (60 Min)

Ab 4. Klasse (75 Min.)

Ab Oberstufe (90 Min)

Förderprogramm (ganzes Jahr 
ohne 13 Wo Schulferien) 
(Semesterverrechnung)

10er-Abo Ballett Erwachsene (6 
Monate gültig) Einzellektion

(Einzahlung bis 30.4.)
(1. Rate 30.4. / 2. Rate 30.6.) 
(1. Rate 30.4. / 2. Rate 30.6. / 3. 
Rate 30.8.)

(Einzahlung bis 30.4.)
(1. Rate 30.4. / 2. Rate 30.6.) 
(1. Rate 30.4. / 2. Rate 30.6. / 3. 
Rate 30.8.)

(Einzahlung bis 30.4.)
(1. Rate 30.4. / 2. Rate 30.6.) 
(1. Rate 30.4. / 2. Rate 30.6. / 3. 
Rate 30.8.)

(Einzahlung bis 30.4.)
(1. Rate 30.4. / 2. Rate 30.6.) 
(1. Rate 30.4. / 2. Rate 30.6. / 3. 
Rate 30.8.)

Gesamtbetrag CHF 750.- 
2 Raten à CHF 420
3 Raten à CHF 300

Gesamtbetrag CHF 850.- 2 Raten 
à CHF 460
3 Raten à CHF 330

Gesamtbetrag CHF 990 2 Raten à 
CHF 530
3 Raten à CHF 380

Gesamtbetrag CHF 1090 2 Raten 
à CHF 580
3 Raten à CHF 415

CHF 1250 pro Jahr

CHF 370 
CHF 40
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PREISE
________________________________________________________________

Folgende Vertragsbestimmung gelten zwischen den Lehrerpersonen der Schule TanzTheater Kloten und 
den Kursteilnehmenden, bzw. deren Eltern.

Kulturlegi-Rabatt gilt für alle 30% auf Gesamtbetrag

TANZVEREINIGUNG SCHWEIZ / SWICA
________________________________________________________________
TanzTheater Kloten ist Mitglied der Tanzvereinigung Schweiz. Dadurch profitieren Mitglieder der Kranken-
kasse Swica von einem jährlichen Prämienbeitrag in der Höhe von bis zu CHF 800.

FERIEN
________________________________________________________________
Die Feriendaten entsprechen den Schulferien der Gemeinde Kloten.

HAFTUNG / UNFALLVERSICHERUNG
________________________________________________________________
Eine Unfallversicherung ist Sache der Kursteilnehmenden.
Für Sachschaden wird nicht gehaftet. Schäden am Inventar werden an die V erursacher weiterverrechnet. 
Ihr Kind, respektive Sie als Erziehungsberechtigte, wird für den Sachschaden aufkommen müssen.

KLEIDERORDNUNG
________________________________________________________________
BALLETT und TANZTHEATER
Ballettbody in heller Farbe (weiss, rosa oder hellblau) ohne Röckchen, helle Strumpfhosen, keinen 
Schmuck. Haare sind hochzubinden damit Gesicht und Nacken frei sind. Ein hoher Chignon oder zwei 
hochgesteckte Zöpfe werden empfohlen. Bei kürzeren Haaren: mit einem Band oder Spangen die Haare 
aus dem Gesicht halten. Keinen zusätzlichen Haarschmuck tragen.
HIP HOP:
Bequeme Sportbekleidung (keine Jeans), saubere Hallenturnschuhe, Haare aus dem Gesicht.

Bestimmungen Tanzlektionen
________________________________________________________________
-Die Stunden beginnen pünktlich. Umziehen, Gang zum WC sind vor der Stunde einzurechnen. 
- Kaugummis, Essen und Trinken sind in allen Räumen (Tanzsaal und Garderobe) verboten.
- Jeglicher Abfall wird selber ausserhalb des Gebäudes entsorgt.
- Kinder warten in der Garderobe bis sie von der Lehrperson für die Stunde abgeholt werden.
- Wertgegenstände dürfen ins Studio genommen werden.
- Handys werden in die Box bei der Lehrperson im Flugmodus abgegeben
- Für den Verlust von persönlichen Gegenständen übernimmt die Schule keine Haftung.
- Absenzen bei Krankheit oder Unfall sind im Klassen-Whatsapp-Chat oder via Mail frühzeitig zu melden.
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Bestimmungen Aufführungen
________________________________________________________________
- Organisation von Verpflegungen und Getränke während den Probe- und Aufführungstagen sind Sache 
der Teilnehmenden.

FOTOS
________________________________________________________________
TanzTheater Kloten veröffentlicht Fotos die im Zusammenhang mit der Schule (z.b. Aufführungen, Tanz-
camps, Studio usw.) gemacht werden auf der eigenen Homepage, sowie auf sozialen Medien.

KOMMUNIKATION
________________________________________________________________
Unser Kommunikationskanal ist unsere Homepage: https://www.tanztheater-kloten.ch
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Folgende Vertragsbestimmung gelten zwischen den Lehrerpersonen der Schule TanzTheater Kloten und 
den Kursteilnehmenden, bzw. deren Eltern.


